
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ASBESTFREIHEIT  
DES ANGELIEFERTEN BAU- UND ABBRUCHABFALLS

Name und Anschrift des Anlieferers
Name/Firma/Körperschaft

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefon 

E-Mail

Bezeichnung der Baumaßnahme bzw. Angabe zur Anfallstelle
Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

Ggfs. sonstige Ortsangabe 

Name des Bauherrn/  
Auftraggebers 

Name des  
Abbruchunternehmens/
ausführenden Handwerk- 
unternehmens und 
Kontaktdaten 

Verantwortlicher 
Abfallerzeuger/ -besitzer 

Angaben zur Lieferung
Liefermenge (m³/t) 

Lieferzeitraum

Abfallschlüssel gem.  
Abfallverzeichnisverordnung
 

Erklärung zur Asbestfreiheit
Ist der Angelieferte  
Abfall Asbestfrei:

Sonstiges

    Bauschutt (170107)
    Beton (170101)
 

    es liegen keine Informationen vor (Abbruchmaterial ohne Nachweis < 10 m³)
    ja, Nachweis durch
   Sachverständige auf der Baustelle
   bauseitige Asbestanalysen
   Nachweis des Gebäudealter (Baubeginn nach 31.10.1993)
   Monocharge (z.B. Gehwegplatten)

Ort, Datum  Name in Klarschrift  Unterschrift des Anlieferers 
	 	 	 	 	 	 	 (als	Versicherung	der	Richtigkeit	getroffener	Angaben)


